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Abstract. Wissenschaft muss einen beschwerlichen Weg bewältigen, bevor sie zu Recht werden 
kann. So entstehen Gesetze in politischen Kämpfen, in denen Machtverhältnisse, Interessen und 
Ideologien den Ausschlag geben, und wissenschaftliche Expertise wird schnell zum Spielball der 
Politik. In diesem Beitrag wird das Thema, passend zum Tagungstitel „Forschung verbindet“, 
beleuchtet und der Frage nachgegangen, wie sich Wissenschaft – und insbesondere 
Hochschulforschung – im Gesetzgebungsverfahren besser behaupten könnte. In einem ersten Teil 
wird das komplexe Verhältnis von Wissenschaft, Recht und Politik anhand von 3 kurzen Case 
Studies illustriert. Im empirischen Teil wird anschließend eine Zitationsanalyse durchgeführt, um 
zur Relevanz von Hochschulforschung im Gesetzgebungsverfahren Stellung zu nehmen und dabei 
auch die Rolle der Fachhochschulforschung herauszuarbeiten. Abschließend werden die Ergebnisse 
der beiden Teile zu rechtspolitischen Vorschlägen zusammengeführt. 
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1 EINLEITUNG 

Wie kann „Forschung verbinden“ und helfen, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Herausforderungen zu bewältigen? Der Autor versucht, dieses Leitmotiv des 16. FH-
Forschungsforums aus rechtlicher Perspektive zu beleuchten.  

 
2 DAS KOMPLEXE VERHÄLTNIS VON WISSENSCHAFT, RECHT UND POLITIK ERLÄUTERT 

ANHAND VON DREI WIRTSCHAFTSPOLITISCHEN GESETZGEBUNGSVERFAHREN  

In den letzten Jahren ist die sogenannte evidenzbasierte Politik immer mehr in Diskussion 
gekommen.1 Politikgestaltung auf Basis wissenschaftlicher Befunde ist jedoch häufig 
schwer umzusetzen, da das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Recht überaus 
komplex ist.2 Dies soll mit kurzen Case Studies – anhand von 3 Gesetzgebungsverfahren, 
die ich rechtsvergleichend untersucht habe – illustriert werden. 

 
2.1 Die gelungene Übernahme von Expertenvorschlägen in eine Gesetzesreform – 

Schiedsverfahrensreform 2006 

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Gesetzesreform auf Basis einer mit renommierten 
Professoren und Rechtsanwälten besetzten Arbeitsgruppe ist die Reform des 
österreichischen Schiedsverfahrensrechts im Jahr 2006. Schiedsverfahren sind 
außergerichtliche Streitentscheidungen, primär für internationale Handelsstreitigkeiten, 
in denen anstelle staatlicher Richter:innen Privatpersonen entscheiden.  
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Die Arbeitsgruppe hat – auf Basis eines Modellgesetzes der Vereinten Nationen 
(UNCITRAL) – einen Entwurf für ein neues Schiedsverfahrensrecht vorbereitet, aus dem 
das heutige österreichische Schiedsverfahrensrecht hervorgegangen ist.3 Es sind zwar 
nicht alle Anliegen der Arbeitsgruppe umgesetzt worden,4 doch hat das Gesetz sein Ziel 
unzweifelhaft erreicht und kommt in der Praxis sehr häufig zur Anwendung.5 

 
2.2 Das Scheitern von Expertenvorschlägen an politischem Widerstand – Diskussion um die 

Austrian Limited 

Dass wissenschaftliche Expertise sich im Gesetzgebungsprozess nicht immer 
durchzusetzen vermag, wird an der Reformdiskussion um das österreichische 
Gesellschaftsrecht deutlich.  

Aus der österreichischen Startup-Szene kommt immer wieder der Ruf nach rascher und 
unbürokratischer Gründung von GmbHs.6 Nachdem im Regierungsprogramm 2020–2024 
die Schaffung einer neuen Gesellschaftsform für Start-ups (Austrian Limited) verankert 
wurde, ist ein Gutachten für ein Regelungskonzept von zwei renommierten 
Anwaltskanzleien erstellt worden.7  

Das Gutachten hat zwei legislative Anläufe genommen, auf Hinwirken der 
Notariatskammer und Sozialpartner ist der Regelungsvorschlag allerdings so stark 
abgewandelt worden, dass die Reform nicht mehr im Sinn ihrer Initiatoren ist. Eine 
politische Einigung ist derzeit nicht absehbar; mittlerweile ist sogar fraglich, ob es 
überhaupt eine neue Gesellschaftsform geben soll oder bloß ein neues 
Mitarbeiterbeteiligungsmodell.8 

 
2.3 Die Unsicherheit der Wissenschaft – Übernahme des US-amerikanischen Chapter 11-

Reorganisationsverfahrens in die EU 

Wissenschaft sollte zwar um Objektivität und Richtigkeit bemüht sein, dieses hehre Ziel 
lässt sich jedoch nicht immer erreichen. Ein Beispiel hierfür ist die Genese der EU-
Restrukturierungs- und Insolvenz-Richtlinie9 (RIRL). Ziel der RIRL war, Krisenunternehmen 
zu entschulden und ihnen die Fortsetzung ihres Betriebs zu ermöglichen,10 wobei als 
legistisches Role Model insbesondere die US-amerikanische Chapter 11-Reorganisation 
herangezogen wurde.11 Bei ihrer Entscheidung für das Chapter 11 stützte sich die EU-
Kommission ua auf die Ergebnisse des Weltbank Doing-Business-Reports.12 Diese Studie 
zur Geschäftsfreundlichkeit mag prima vista als adäquates Entscheidungskriterium 
erscheinen, allerdings hat sie einen bias zugunsten wettbewerbsorientierter 
Rechtsordnungen wie jener der USA.13 Wenig Beachtung wurde hingegen dem kritischen 
Report der American Bankruptcy Institute Commission geschenkt, der dem Chapter 11 
prohibitiv hohe Verfahrenskosten und Reformbedürftigkeit attestiert. 

In den EU-Mitgliedstaaten ist die RIRL mittlerweile umgesetzt worden,14 doch zeigen 
Statistiken, dass sich dieselben Probleme manifestieren wie in den USA und das 
Instrument folglich nur selten genutzt wird.15 Die EU wäre gut beraten gewesen, sich bei 
der RIRL mit den Reformvorschlägen der American Bankruptcy Institute Commission näher 
auseinanderzusetzen, oder etwa auch dem österreichischen Sanierungsplan, der aus 
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empirischer Sicht sehr effektiv ist.16  

 
2.4 Zwischenergebnis 

Sind Politik und Wissenschaft also unverlässlich? Nein, solange in der Gesetzgebung 
demokratische Prinzipien und in der Forschung wissenschaftliche Standards eingehalten 
werden.17 Zur besseren Verzahnung von Wissenschaft und Politik sind unterschiedliche, 
verfassungsrechtliche Prozedere denkbar, auf die nach der altmetrischen Untersuchung 
näher eingegangen werden soll.  

 
3 ZITATIONSANALYSE VON REGIERUNGSVORLAGEN 

3.1 Methodik 

Zur Beleuchtung der Relevanz von Hochschulforschung im Gesetzgebungsverfahren habe 
ich eine kleine, empirische Erhebung in Form einer Zitationsanalyse (altmetrische 
Analyse18) durchgeführt. Dabei wurden Gesetzesmaterialien auf die Erwähnung 
wissenschaftlicher Studien und Expertenmeinungen durchsucht, um zu erheben, in 
welchem Ausmaß Hochschulforschung im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen 
Expertisen zitiert wird (Häufigkeitsanalyse).  

Als Datengrundlage wurden Regierungsvorlagen herangezogen, also Gesetzesvorschläge 
der Bundesregierung,19 aus einem Zeitraum von 4 Jahren (01.01.2017 – 31.12.2020). Diese 
wurden mit 15 Schlüsselbegriffen20 auf die Zitierung wissenschaftlicher Studien und 
Expertenmeinungen durchsucht. Die Schlüsselbegriffe sind in 86 Regierungsvorlagen 
gefunden worden, in denen insgesamt 145 wissenschaftliche Studien bzw 
Expertenmeinungen etc zitiert wurden. Die Daten wurden in einer Excel-Datei gesammelt 
und mit einem Pivot-Chart-Table ausgewertet. 

Beachtet werden muss, dass die Regierungsvorlagen kein Variantenstudium politischer 
Entscheidungsfindung wiedergeben, sondern bloß eine begleitende Legitimation.21 

 

3.2 Ergebnisse 

 

 

 

 

Abb. 1.: Verteilung der Quellen 
wissenschaftlicher Expertise 
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Die in den Gesetzesmaterialien zitierten Studien sind stark durch solche dominiert, die 
von öffentlichen Stellen erstellt wurden. Die Hochschulforschung rangiert mit knappem 
Abstand vor den übrigen Institutionen (siehe Abb. 1). Beachtet werden muss, dass 
Hochschulforschung natürlich auch in anderen Studien enthalten sein kann, wenn zB 
Professor:innen über Ausschreibungsverfahren an öffentlichen Studien mitwirken. Eine 
Aussage zum absoluten Gehalt von Hochschulforschung in Regierungsvorlagen ist damit 
also nicht möglich. 

Bei näherer Betrachtung der zitierten Hochschulforschung wird ersichtlich, dass diese in 
ca. 77% der Fälle auf einen gewissen „öffentlichen Anstoß“ entstanden ist, also entweder 
eine Studie in Auftrag gegeben oder zB Professor:innen in eine Expertenkommission 
berufen wurden (siehe Abb. 2). Nur ca. 23% der zitierten Studien sind sozusagen auf 
„eigene Initiative“ der Hochschulen angefertigt wurden, oder es lässt sich zumindest nicht 
nachvollziehen, ob sie beauftragt wurden. 

 

 

Abb. 2.: Hochschulforschung mit und 
ohne „Veranlassung“ 

 

 

 

 

 

 

Dass die Politik Expertisen anfragt ist nicht illegitim, sondern häufig notwendig, da die an 
Hochschulen produzierte Grundlagen- und angewandte Forschung sich oft nur schwer für 
komplexe politische Entscheidungsprozesse (Policymaking) heranziehen lässt, wo 
multidimensional die Interessen aller Bevölkerungsgruppen, des Staatsbudgets sowie 
verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen berücksichtigt werden müssen.22 Zugleich 
hat Hochschulforschung jedoch besonders hohe Objektivität und Vertrauenswürdigkeit,23 
die ohne öffentliche Veranlassung wohl am besten zum Ausdruck kommt und mit ihrer 
stärkeren Berücksichtigung mehr Pluralismus erzielt werden könnte. Wissenschaftliche 
Expertise im Gesetzgebungsprozess hat schließlich eine integrative und partizipative 
Funktion und sollte deshalb möglichst breit eingefangen werden.24 

In den untersuchten Regierungsvorlagen wurde Fachhochschulforschung nicht zitiert, 
doch finden sich FH-Studien zB in Nationalratsdebatten sowie in parlamentarischen 
Anfragen. Diese Unterrepräsentanz liegt mE zunächst am geringen Forschungsoutput, ua 
wohl aufgrund beschränkter öffentlicher Forschungsfinanzierung.25 Des Weiteren stehen 
Universitätspublikationen aus der ganzen Welt zur Verfügung, während es 
Fachhochschulen etwa im forschungsstarken angloamerikanischen Raum nicht in 
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derselben Form gibt wie bei uns. Schließlich haben Fachhochschulforscher wohl weniger 
Zugang zu wissenschaftlicher Politikberatung, kommen etwa für rechtswissenschaftliche 
Expertentätigkeiten praktisch nur Universitäts-Professor:innen in Betracht. 

 
4 ABSCHLIEßENDE CONCLUSIO – RECHTSPOLITISCHE VORSCHLÄGE 

Verfahrensvorschriften im Gesetzgebungsprozess könnten helfen, Wissenschaft, Politik 
und Recht besser zu verzahnen. Um bei der Berücksichtigung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse mehr Pluralismus und Transparenz zu erzeugen, könnte bei besonders 
bedeutsamen Regelungsvorhaben eine Pflicht zur Erwähnung mehrerer Studien, die auch 
zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, statuiert werden. Die Politik müsste dann 
begründen, warum sie der einen Studie gefolgt ist und der anderen nicht. Auf diese Weise 
könnte die (hoffentlich) informierte Entscheidungsfindung der Politik auf Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnisse transparent gemacht werden.26  
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